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Vorwort zur 5. Auflage

Das Betriebskostenrecht nimmt innerhalb des Mietrechts einen breiten Raum 
ein. Streitigkeiten zu diesem Thema belegen seit jeher einen Spitzenplatz in 
den vom Deutschen Mieterbund erhobenen Statistiken zur Beratungs- und Pro-
zesshäufigkeit. Die Rechtslage wird in besonderem Maße durch die höchstrich-
terliche Rechtsprechung geprägt. Auch die Entscheidungen der Instanzgerichte 
bewirken eine fortlaufende Weiterentwicklung und Vertiefung des Betriebskos-
tenrechts. Daraus ergibt sich eine besondere Notwendigkeit für die beteiligten 
Mietparteien, Mietervereinsberater, Anwälte, Verwalter und Mietrichter, die ak-
tuelle Rechtslage zu kennen und eine Lösung für das jeweilige Problem zu fin-
den.

Diese Neuauflage wurde grundlegend überarbeitet. Der Umfang hat gegenüber 
der Vorauflage um 30 % zugenommen. Es wurden viele Themen eingefügt oder 
komplett neu gestaltet. Die Digitalisierung erlangt auch im Bereich des Be-
triebskostenrechts eine immer größere Bedeutung. Damit verbundene Fragen, 
etwa zum Datenschutz, zu eingescannten Betriebskostenbelegen und elektroni-
schen Kommunikationsformen werden aufgegriffen. Zunehmende Probleme be-
reitet auch die Tendenz großer privater Wohnungsunternehmen, betriebskosten-
relevante Aufgaben an konzerneigene Unternehmen zu vergeben.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die in anderen Werken eher stiefmütterlich 
behandelten Heizkosten gerichtet. Die meisten Mieter verstehen ihre Heizkos-
tenabrechnung nicht. Viele Richter, Rechtsanwälte, Berater, Verwalter und auch 
Vermieter befassen sich eher zurückhaltend und mit einem gewissen Unbeha-
gen mit diesem Thema. Es zeitaufwendig, in die Materie einzudringen. Viele 
Probleme verlagern sich in den technisch-physikalischen Bereich. Dieses Buch 
soll helfen, dem Leser die Zusammenhänge nahezubringen. Eingehend darge-
stellt wird auch der häufig vorgebrauchte Einwand des Mieters: „Wir können 
unmöglich so viel Heizkosten verursacht haben!“ Ausführlich abgehandelt wird 
das Thema „Rohrwärme“. Hier kommt es häufig zu besonders hohen ungerecht-
fertigten Kostenbelastungen einzelner Mieter. Und die Einbeziehung erneuerba-
rer Energien in die Heizkostenabrechnung wirft Fragen auf, für die sich in der 
Heizkostenverordnung keine Antworten finden.

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einzelnen Streitfragen steht in 
diesem Kommentar nicht im Vordergrund. Die Darstellung der Rechtslage soll 
praxisgerecht sein. Sie orientiert sich an der Rechtsprechung, in erster Linie an 
den Entscheidungen des BGH. Deshalb sind vorrangig Gerichtsurteile wieder-
gegeben. Abweichende Auffassungen des Autors sind deutlich kenntlich ge-
macht.



VI Vorwort zur 5. Auflage

Neu eingefügt wurden zahlreiche „Hinweise für Mieter(vertreter)“ und „Hin-
weise für Vermieter(vertreter)“. Sie sollen eine praktische Hilfestellung bei der 
Umsetzung der beschriebenen Rechtslage geben. Schaubilder, Tabellen, Aus-
züge aus Mietverträgen und Betriebskostenabrechnungen sowie Beispielsrech-
nungen helfen, die nicht immer einfachen Zusammenhänge zu veranschauli-
chen. Zur Kontrolle einer Abrechnung werden dem Leser im Anhang 
umfangreiche Checklisten an die Hand gegeben. Hieraus ergeben sich nicht 
nur Ansatzpunkte für eine nähere Prüfung, sie bieten darüber hinaus einen Ein-
stieg, um die in diesem Buch behandelten Probleme zu finden. Zur schnellen 
Auffindung der gesuchten Thematik wurde zudem Wert gelegt auf ein umfang-
reiches Register.

Alle Gerichtsentscheidungen sind nicht nur mit der Fundstelle zitiert, sondern 
auch mit dem Entscheidungsdatum und dem Aktenzeichen. Damit soll zum ei-
nen eine gewisse Gewährleistung dafür geboten werden, dass die Fundstellen 
korrekt sind. Zum anderen lassen sich mit diesen Angaben viele Urteile und 
Beschlüsse im Internet recherchieren. Entscheidungen des BGH sind unter 
www.bundesgerichtshof abrufbar. Die Bezeichnung der genauen Stelle mit dem 
Zusatz „Tz.“ für „Textzeichen“ erleichtert die Auffindung des Zitats.

Berlin, im Februar 2020 Dietmar Wall
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1. Gesetzliche Vorschriften zum Betriebskostenrecht

a) Vorschriften im BGB

Das gesetzliche Leitbild ist in § 535 Abs. 1 Satz 3 BGB festgelegt. Der Vermieter 
hat die auf der Mietsache ruhenden Lasten zu tragen. Dazu gehören auch die 
Kosten, die durch den Gebrauch der Wohnung entstehen. Besteht abweichend 
von diesem gesetzlichen Leitbild keine wirksame Vereinbarung zur gesonderten 
Berechnung der Betriebskosten, muss der Vermieter sie tragen. Die Betriebskos-
ten sind dann in der Miete enthalten. Betriebskosten sind in folgenden Vor-
schriften des BGB angesprochen:

Nach § 556 Abs. 1 BGB können die Vertragsparteien vereinbaren, dass der Mie-
ter Betriebskosten trägt. Es wird definiert, was Betriebskosten sind. Die Vor-
schrift verweist auf die detaillierte Aufstellung in der Betriebskostenverordnung.

§ 556 Abs. 2 BGB räumt den Mietvertragsparteien das Recht ein, die Betriebs-
kosten vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften als Pauschale oder Vorauszah-
lungen auszuweisen. Soweit Vorauszahlungen für Betriebskosten erhoben wer-
den, dürfen diese nur in angemessener Höhe vereinbart werden.
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Eine Vielzahl von Einzelregelungen enthält § 556 Abs. 3 BGB: Die Pflicht zur 
jährlichen Abrechnung über die Vorauszahlungen; die Beachtung des Grundsat-
zes der Wirtschaftlichkeit; die Abrechnungsfrist von einem Jahr; die Form der 
Abrechnung als „Mitteilung“; der Ausschluss von Nachforderungen bei Fristver-
säumnis; die Ausnahmevorschrift zu den Rechtsfolgen beim Nicht-Vertre-
ten-Müssen der verspäteten Mitteilung; die fehlende Verpflichtung des Vermie-
ters zur Erstellung von Teilabrechnungen; das Recht des Mieters zur Erhebung 
von Einwendungen und die dafür geltende Frist sowie die von der Fristver-
säumnis ausgehenden Rechtsfolgen; mögliche Entschuldigungen für die Versäu-
mung der Einwendungsfrist.

Schließlich legt § 556 Abs. 4 BGB fest, dass zum Nachteil des Mieters von fol-
genden gesetzlichen Grundsätzen nicht abgewichen werden darf: Notwendig-
keit der Vereinbarung von Betriebskostenumlage als Voraussetzung für die Um-
legbarkeit; Begrenzung der umlegbaren Betriebskosten auf einen rechtlich 
festgelegten Rahmen; angemessene Höhe vereinbarter Vorauszahlungen und 
alle Grundsätze des Abs. 3.

§ 556a Abs. 1 BGB bestimmt, dass als Abrechnungsmaßstab vorrangig die Ver-
einbarung der Vertragsparteien maßgebend ist. Soweit es daran fehlt, sind die 
Betriebskosten nach dem Anteil der Wohnfläche umzulegen. Kann ein Verbrauch 
erfasst oder eine Verursachung festgestellt werden, sind die betreffenden Be-
triebskosten nach einem Maßstab umzulegen, der dem unterschiedlichen Ver-
brauch oder der unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt.

§ 556a Abs. 2 BGB regelt die Voraussetzungen, unter denen der Vermieter eine 
Änderung des Umlagemaßstabs vornehmen darf. § 556a Abs. 3 BGB erklärt die 
Regelungen in § 556a Abs. 2 im Interesse des Mieters für verbindlich. Zum 
Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarungen sind also unwirksam.

Die zum 1.7.2013 eingefügte Vorschrift nach § 556c BGB legt Voraussetzungen 
für die Einführung einer gewerblichen Wärmelieferung und die Umlage der da-
raus entstehenden Kosten fest. Dabei sollen die Interessen der drei beteiligten 
Parteien – Wärmelieferant, Vermieter und Mieter – angemessen berücksichtigt 
werden. Die Umstellung auf die Wärmelieferkosten ist im laufenden Mietver-
hältnis nur zulässig, wenn sie mit einer Effizienzverbesserung der Anlage ein-
hergeht und sich die Kostenbelastung des Mieters für Beheizung und/oder die 
Warmwasserversorgung nicht erhöht (Kostenneutralität).

Eine weitere Betriebskostenregelung enthält § 560 BGB. Diese Vorschrift befasst 
sich mit den Voraussetzungen, unter denen Betriebskostenpauschalen verändert 
oder Betriebskostenvorauszahlungen erhöht oder reduziert werden können. In 
Abs. 5 wird der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit auch für Veränderungen von 
Betriebskosten ausdrücklich festgeschrieben.

Gem. Abs. 6 ist § 560 BGB insoweit verbindlich, als zum Nachteil des Mieters 
abweichende Vereinbarungen unwirksam sind.
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b) Öffentlich geförderter Wohnraum

Für Wohnungen, die öffentlich gefördert sind oder als öffentlich gefördert gel-
ten, gibt es Sondervorschriften. § 28 Abs. 1a WoBindG berechtigte die Bundesre-
gierung, eine Rechtsverordnung zu erlassen zu der Ermittlung und Anerken-
nung der Gesamtkosten, der Finanzierungsmittel und der laufenden Aufwen-
dungen für diese Wohnungen.

Diese Ermächtigung hat zur Neubaumietenverordnung geführt.1 Nach § 2 
NMV sind bei der Ermittlung der zulässigen Miete im Rahmen einer Wirt-
schaftlichkeitsberechnung die Vorschriften der Zweiten Berechnungsverordnung 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Nach § 20 Abs. 1 NMV ist neben 
der Einzelmiete die Umlage der Betriebskosten im Sinne des § 27 der Zweiten 
Berechnungsverordnung und des Umlageausfallwagnisses zulässig.

Soweit Betriebskosten geltend gemacht werden, sind diese nach Art und Höhe 
dem Mieter bei Überlassung der Wohnung bekanntzugeben, § 20 Abs. 1 Satz 3 
NMV.

Anders als bei freifinanziertem Wohnraum muss der Mietvertrag die Betriebs-
kosten im Einzelnen benennen. Ein Verweis auf § 2 BetrKV genügt nicht.2

Dabei dürfen nur solche Kosten umgelegt werden, die bei gewissenhafter Ab-
wägung aller Umstände und bei ordentlicher Geschäftsführung gerechtfertigt 
sind. Damit wird der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit näher umschrieben, wie 
er in § 556 Abs. 3 Satz 1 und § 560 Abs. 5 BGB verankert ist.

Nach § 20 Abs. 2 NMV sind die Betriebskosten grundsätzlich nach dem Ver-
hältnis der Wohnfläche umzulegen. Betriebskosten, die nicht für Wohnraum 
entstanden sind, sind vorweg abzuziehen.3

Abrechnungsfrist: Gem. § 20 Abs. 3 NMV sind auf den voraussichtlichen Umla-
gebetrag monatliche Vorauszahlungen in angemessener Höhe zulässig. Über 
Betriebskosten, den Umlagebetrag und die Vorauszahlungen ist jährlich abzu-
rechnen (Abrechnungszeitraum). Der Vermieter darf dabei alle oder mehrere 
Betriebskostenarten in einer Abrechnung erfassen. Die jährliche Abrechnung ist 
dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des 12. Monats nach dem Ende des Ab-
rechnungszeitraums zuzuleiten; diese Frist ist für Nachforderungen eine Aus-
schlussfrist, es sei denn, der Vermieter hat die Geltendmachung erst nach Ab-
lauf der Jahresfrist nicht zu vertreten.

Ergibt die Abrechnung eine Nachforderung, können erhöhte Vorauszahlungen 
für die Zukunft verlangt werden, § 20 Abs. 4 NMV.

Aus diesen einzelnen Bestimmungen ergibt sich, dass die für den geförderten 
Wohnraum geltenden Vorschriften in wesentlichen Teilen unverändert in das 

1  NMV 1970, BGBl. I 1970, 2203.
2  Siehe dazu hingegen die Rechtslage für freifinanzierte Wohnungen, Rdnr. 1504 ff.
3  Nach Ansicht des BGH gilt dieser Grundsatz nicht ohne Weiteres für den freifinanzierten 

Wohnungsbau, siehe dazu Rdnr. 1891 ff.
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BGB übertragen wurden. Damit besteht im Betriebskostenrecht eine weitge-
hende Konvergenz zwischen öffentlich gefördertem und freifinanziertem Wohn-
raum. Das vom BGH angeführte Argument, die Vorschriften der NMV seien 
Sondervorschriften, die nur für den öffentlich geförderten Wohnraum anzuwen-
den sind,4 gilt also keineswegs uneingeschränkt.

c) Betriebskostenverordnung

aa) Inhalt

Am 1. 1.2004 ist die Verordnung zur Aufstellung von Betriebskosten in Kraft 
getreten.5 Die Betriebskostenverordnung ist an die Stelle der entsprechenden 
Vorschriften in der Zweiten Berechnungsverordnung getreten. Diese Verord-
nung enthält im Wesentlichen folgende Regelungen:

– § 1: Begriff der Betriebskosten, Umlage von sog. Eigenleistungen, Abgren-
zung der Betriebskosten zu Verwaltungs- und Instandhaltungskosten,

– § 2: Katalog der umlagefähigen Betriebskosten.

bb) Verfassungsmäßigkeit

Vorbehalt des Gesetzes: In § 556 Abs. 1 Satz 1 BGB ist geregelt, dass die Be-
triebskostenverordnung zur Grundlage vertraglicher Vereinbarungen zwischen 
den Mietvertragsparteien gemacht werden kann. Die Zulässigkeit von Rechts-
verordnungen ist eine der entscheidenden Schnittlinien im Gewaltenteilungs-
konzept des Grundgesetzes.6 Deshalb stellt Art. 80 GG klare Anforderungen an 
die Rechtmäßigkeit von Verordnungen. Insbesondere müssen Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der erteilten Ermächtigung in den Gesetzen bestimmt werden.

Verordnungen dienen der Entlastung des Gesetzgebers, der Vereinfachung und 
Beschleunigung der Formulierung von allgemein verbindlichen Rechtssätzen. 
Angesichts der sich ständig differenzierenden Lebenssachverhalte und der sich 
daraus ergebenden Anforderungen an Aktualisierungen, Fortschreibungen und 
Modifizierung von Normen hat der Verordnungsbereich in den letzten Jahr-
zehnten einen deutlichen Bedeutungszuwachs erfahren. Gerade deshalb muss 
aber dem Gewaltenteilungsprinzip und der rechtsstaatlichen Abgrenzung von 
Zuständigkeiten, Rechten und Pflichten besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Der Gesetzgeber muss die Rechtsetzungsgewalt der Exekutive festlegen 
und die sich daraus ergebenden Gestaltungsmöglichkeiten begrenzen. Auf der 
anderen Seite muss die Exekutive bei Ausübung des Verordnungsrechts die Ge-

4  BGH, Urt. v. 8.3.2006 – VIII ZR 78/05 – WuM 2006, 200, zur Frage, inwieweit der Mieter 
einer freifinanzierten Wohnung einen Anspruch auf Zusendung von Belegkopien hat; 
siehe Rdnr. 2181.

5  BGBl. 2003, 2346 ff.
6  Ramsauer in: AK-GG, Nr. 33 zu Art. 20.
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1. Gesetzliche Vorschriften zum Betriebskostenrecht 7

setzeslenkung beachten und zum Ausdruck bringen. Unter Beachtung dieser 
verfassungsrechtlichen Grundsätze bestehen – jedenfalls bei einer streng dog-
matischen Sicht – Zweifel an der Verfassungskonformität der neuen Betriebs-
kostenverordnung. Diese Zweifel beziehen sich auf mehrere Rechtsregelungen:

§ 556 Abs. 1 BGB spricht als gesetzliche Ermächtigungsgrundlage von „Kosten, 
die entstehen“. § 1 Abs. 1 Satz 2 BetrKV weicht diese gesetzliche Vorgabe durch 
nachfolgende Formulierung deutlich auf: „Sach- und Arbeitsleistungen des Ei-
gentümers oder des Erbbauberechtigten dürfen mit dem Betrag angesetzt wer-
den, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Un-
ternehmers, angesetzt werden könnte …“

Die Einbeziehung von Eigenleistungen des Eigentümers in den Begriff der Be-
triebskosten sprengt den Wortlaut der Ermächtigungsgrundlage. Damit wird das 
sich aus der Ermächtigung ergebende Ausmaß möglicher Regelung überschrit-
ten. Im Hinblick hierauf begegnet diese Regelung verfassungsrechtlichen Be-
denken.

In der Begründung zur Betriebskostenverordnung wird dieser Aspekt nicht erör-
tert. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass eine Unterscheidung zwischen 
natürlichen und juristischen Personen damit nicht verbunden ist. Soweit institu-
tionelle Eigentümer diese Leistungen mit ihren Arbeitnehmern oder durch un-
selbständige Einheiten erbringen, können auch diese tatsächlichen Kosten in 
Ansatz gebracht werden, allerdings nur bis zur Höhe der Kosten, die bei der 
Beauftragung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, üblicherweise 
anfallen würden.7

Dieser Hinweis des Verordnungsgebers lässt sich gegebenenfalls noch unter 
den Gesichtspunkt fassen, dass auch bei der organisatorischen Abwicklung 
durch Einschaltung eigener Arbeitnehmer Kosten entstehen.

Persönliche Leistungen nicht von der Ermächtigungsgrundlage gedeckt: Et-
was anderes ist aber dann anzunehmen, wenn der Vermieter in persona Leis-
tungen erbringt. Bei den Sachleistungen ist selbstverständlich auch von tatsäch-
lich entstandenen Kosten auszugehen. Bei den Arbeitsleistungen ist dagegen 
der Bereich tatsächlich entstehender Kosten verlassen. Hier könnte nur die 
Konstruktion ersparter Kosten oder die fiktiver Kosten zu einer Subsumtion die-
ser Leistungen unter den Betriebskostenbegriff führen. Eine solche Rechtsbeur-
teilung steht aber zunächst nicht im Einklang mit dem klaren Wortlaut der Er-
mächtigungsgrundlage.

Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber bei der Verwaltung 
eines Gebäudes den Vermieter zur strengen Einhaltung des Wirtschaftlichkeits-
grundsatzes verpflichtet. Danach soll der Vermieter unter mehreren möglichen 
Alternativen Bewirtschaftungsformen wählen, die den Mieter als Kostenträger 
am wenigsten belasten. Führen deshalb Eigenleistungen dazu, dass grundsätz-
lich auf den Mieter umlegbare Kosten preiswerter erbracht werden können als 

7  Näheres unter Rdnr. 2951.
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8 Teil 1 I. Vor §§ 556, 556a, 556c und 560 BGB

bei der Beauftragung dritter Personen, kommt es zu einem Rechtskonflikt zwi-
schen dem Grundsatz, dass nur tatsächlich entstandene Kosten umgelegt wer-
den können, und dem der sparsamen Bewirtschaftung.

Eigenleistung kann kostengünstiger sein: Wenn bei der Lösung dieses Kon-
flikts dem Mieter Vorteile entstehen, wäre es treuwidrig, sich darauf zu berufen. 
Jedenfalls nach dem Grundsatz von Treu und Glauben im Sinne des § 242 BGB 
ist der Mieter deshalb in den Fällen, in denen die Eigenleistungen des Vermie-
ters unter dem Preisniveau einer Ausführung durch Dritte liegen, daran gehin-
dert, den Einwand nicht entstandener tatsächlicher Kosten zu erheben. Er 
würde sich sonst treuwidrig verhalten und damit eine Nebenpflicht des Miet-
vertrags verletzen.

Eine andere Beurteilung wäre nicht nur vertragsrechtlich unbefriedigend. Sie 
würde im Ergebnis auch dazu führen, dass die Wohnkosten insgesamt zulasten 
der Mieter angehoben würden, weil der Vermieter zur Vermeidung rechtlicher 
Risiken im Zweifel die Durchführung von umlagefähigen Leistungen immer an 
Dritte vergeben würde. Damit wäre niemandem gedient. Insbesondere würde 
der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz, der sowohl im individuellen Interesse der Mie-
ter als auch im gesellschaftlichen Interesse möglichst geringer Wohnkostenbe-
lastung aufgestellt worden ist, ausgehöhlt und relativiert.

Die grundsätzliche Zulässigkeit von Eigenleistungen des Vermieters ändert aber 
nichts daran, dass im Einzelfall besondere Aufmerksamkeit geboten ist. Eigen-
leistungen sind jedenfalls immer dann nicht umlagefähig, wenn sie nicht nütz-
lich sind. Anders ausgedrückt: Würden diese Leistungen nicht durch ein Dritt-
unternehmen erbracht, weil sie für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Gebäudes nicht erforderlich oder nicht sinnvoll sind, können sie auch nicht als 
Eigenleistungen des Vermieters geltend gemacht werden.

Kostenbegrenzung: Der für eine Eigenleistung des Vermieters angesetzte Auf-
wand darf auch nicht höher sein als bei der Ausführung durch Dritte. Der Ver-
ordnungsgeber legt ausdrücklich fest, dass Sach- und Arbeitsleistungen des Ei-
gentümers nur mit dem Betrag angesetzt werden dürfen, der für eine 
gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, ange-
setzt werden könnte. Der Verordnungsgeber hat weiterhin zu Recht verbindlich 
geregelt, dass der Vermieter bei einer Eigenleistung die Umsatzsteuer eines 
Dritten nicht berechnen darf. Da keine Umsatzsteuer anfällt, entstehen insoweit 
auch keine Kosten.

Verfassungsrechtliche Probleme sind auch darin zu sehen, dass vom Sinn und 
Inhalt der Ermächtigungsgrundlagen zur Betriebskostenverordnung nicht solche 
Kosten erfasst werden, die in den Bereich der Instandhaltung und der Verwal-
tung fallen. Derartige Kosten sind in der Betriebskostenverordnung an mehre-
ren Stellen enthalten:

– Kosten der Berechnung und Aufteilung von Wasserkosten, § 2 Nr. 2 BetrKV,

– Kosten der Berechnung und Aufteilung des Betriebs der zentralen Heizungs-
anlage, § 2 Nr. 4a BetrKV, und der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, 
§ 2 Nr. 5a BetrKV,
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1. Gesetzliche Vorschriften zum Betriebskostenrecht 9

– Entgelt für die Wärmelieferung, § 2 Nr. 4c BetrKV,8

– Kosten der Berechnung und Aufteilung des Betriebs von Müllmengenerfas-
sungsanlagen, § 2 Nr. 8 BetrKV,

– Kosten der Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen sowie von Spielsand, § 2 
Nr. 10 BetrKV.

Bei einer strengen Betrachtung stehen diese Betriebskosten nicht im Einklang 
mit dem Umfang der Ermächtigungsgrundlagen. Sie sind aber andererseits 
häufig Voraussetzung dafür, dass die aus wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Grundsätzen sinnvolle Verteilung von tatsächlich entstandenen Kosten 
nach Verbrauch und Verursachung vorgenommen werden kann. Sie sind also 
gewissermaßen Vorbereitungskosten für eine verbrauchsorientierte Aufteilung 
der Kosten und für ein Prinzip, das den sparsamen Verbrauch von Ressourcen 
belohnt und den Schutz der Umwelt fördert.

Unter diesen Gesichtspunkten erscheint es vertretbar, verfassungsrechtliche Be-
denken zurückzustellen. In diesen Bereichen stehen letztlich Praxis, Praktikabi-
lität und Rentabilität der Vermietung von Grundbesitz versus Klarheit und Ein-
deutigkeit von Verfassungs- und Gesetzesrecht.

d) Heizkostenverordnung

Der Gesetzgeber hat von der Ermächtigung im Gebäudeenergiegesetz Gebrauch 
gemacht, eine Verordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- 
und Warmwasserkosten zu erlassen. Nach § 2 HeizkV gehen die Vorschriften 
dieser Verordnung rechtsgeschäftlichen Bestimmungen vor. Ausgenommen sind 
lediglich Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen eine der 
Vermieter selbst bewohnt. Weitere Ausnahmen können sich aus § 11 HeizkV er-
geben.

Vorrang vor Privatautonomie: Wenn ein Gebäude mit mehreren Wohnungen 
mit einer Zentralheizung ausgestattet ist oder durch eine eigenständige gewerb-
liche Lieferung von Wärme oder Warmwasser versorgt wird, sind die Vorschrif-
ten der Heizkostenverordnung grundsätzlich verbindlich. Die verbrauchsabhän-
gige Kostenverteilung nach Maßgabe der Heizkostenverordnung ist insoweit 
zwingend. Die Mietparteien können nicht wirksam vereinbaren, dass keine ver-
brauchsabhängige Abrechnung vorzunehmen ist.9

8  Hierin sind die Kapitalkosten, die Abschreibungen, der Verwaltungsaufwand und die Ge-
winne des Wärmelieferanten einbezogen.

9  Zu Einzelheiten siehe die Kommentierung zu § 2 HeizkV unter Rdnr. 5200.
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2. Soziale, wirtschaftliche und ökologische Bedeutung der Betriebskosten

a) Begriff der „Zweiten Miete“

Gesonderte Berechnung als Regelfall: Nach dem gesetzlichen Leitbild gem. 
§ 535 Abs. 1 Satz 3 BGB hat der Vermieter die wirtschaftliche Last der Betriebs-
kosten zu tragen. Die Praxis hat sich jedoch abweichend von diesem Leitbild 
entwickelt. Der Vermieter hat ein Interesse daran, bei der Kalkulation seiner 
Miete nicht nur einen angemessenen wirtschaftlichen Ausgleich für seine Inves-
tition in die Mietwohnung zu erhalten, sondern entsprechend auch die Betriebs-
kosten zu berücksichtigen. Deshalb hat es sich in der Vermietungspraxis durch-
gesetzt, auf die Betriebskosten Vorauszahlungen zu erheben und diese 
abzurechnen. Für diese Entwicklung gibt es im Wesentlichen folgende Gründe:

Wohnkostenanteil: Zum einen sind die Betriebskosten des Wohnens keine zu 
vernachlässigende Größe mehr. Sie belaufen sich heute bereits im Schnitt auf 
etwa ein Drittel der gesamten Wohnkostenbelastung und betragen in einigen 
Mietverhältnissen sogar bis zu 50 % und mehr aller Zahlungen, die der Mieter 
für das Wohnen aufzubringen hat. Sie haben sich damit im Laufe der Zeit zu 
einer „Zweiten Miete“ entwickelt. In der Vermietungssituation ist es für den 
Wohnungsanbieter einfacher, eine Unterscheidung zwischen der Grundmiete 
auf der einen Seite, den Vorauszahlungen auf die Betriebskosten auf der ande-
ren Seite vorzunehmen. Damit wird psychologisch die gesamte Belastung durch 
die Wohnkosten relativiert.

1022

Kalkulierbarkeit: Das Ausmaß und die Dynamik der Preisentwicklung im Be-
reich der Betriebskosten machen die tatsächlich entstehenden Aufwendungen 
schwer kalkulierbar. Allein die Preissprünge für die Energieversorgung lassen 
Prognosen über realistische Kosten nicht zu. Durch das System der Erhebung 
von Vorauszahlungen mit einer nachfolgenden Abrechnung und der Möglich-
keit zur Anpassung der Vorauszahlungen an das Abrechnungsergebnis wird das 
Risiko von Preissteigerungen von der Vermieter- auf die Mieterseite übertragen.

1023

Bessere Handhabung von Mieterhöhungen nach § 558 BGB: In tatsächlicher 
Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass nahezu sämtliche Mietspiegel in Deutsch-
land eine Nettokaltmiete ausweisen. Dies führt dazu, dass Mieterhöhungen auf 
der Grundlage von Grundmieten mit Vorauszahlungen auf anzurechnende Be-
triebskosten leichter durchzuführen sind als in einer Mietstruktur, die Elemente 
der Grundmiete und Teile oder die Gesamtheit der Betriebskosten enthält.

1024

Die zum Teil gravierenden Erhöhungen der Betriebskosten in den letzten zwan-
zig Jahren haben neben den inflationsbedingten Kostensteigerungen verschie-
dene Ursachen:

– Die Qualitätsstandards, vor allem im Bereich des Klima- und Umweltschut-
zes, sind deutlich heraufgesetzt worden. Verantwortlich hierfür sind Vorgaben 
im Bereich der EU, des Bundes- und Landesrechts und zum Teil der kommu-
nalen Satzungen. Diese Qualitätsstandards sind getragen von den Zielen 
Schonung natürlicher Ressourcen, Einsparung von Energie, Schutz der Ge-
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sundheit (Wasser und Abwasserreinigung), Schutz der Umwelt durch Vermei-
dung und Verwertung von Müll, Schutz des Klimas durch Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes u. Ä.

– Wesentliche Ursache für die Explosion der Betriebskosten sind die steigenden 
Energiekosten für Öl, Gas und Strom in den letzten Jahrzehnten. Auch wenn 
es Schwankungen gibt, werden diese Kosten langfristig weiter steigen.

– Ein weiterer Grund ist in der deutlich verbesserten technischen Ausstattung 
des Mietwohnungsbaus und davon ausgehender Wartungs- und Pflegekosten 
zu sehen, z. B. durch den üblichen Standard mit Zentralheizungen, im Mehr-
geschosswohnungsbau mit Fahrstühlen u. Ä.

– Zusatzbelastungen durch Betriebskosten entstehen dadurch, dass die Kom-
munen bei der Ermittlung der Gebühren und der Steuern zunehmend Spiel-
räume ausnutzen, um die kommunalen Haushalte zu entlasten.

– Die Höhe der Betriebskosten ist auch abhängig von den Preisentwicklungen 
im Dienstleistungssektor. Tarifabschlüsse haben über die Lohnkosten z. B. ei-
nen Einfluss auf die Hausmeisterdienste, die Gartenpflege und die Reinigung 
der allgemeinen genutzten Flächen eines Miethauses.

1025

Kostenerhöhungen trägt der Mieter: Die Betriebskosten haben damit einen ho-
hen Flexibilisierungsgrad. Dies ist der wichtigste Grund dafür, dass die Vermie-
ter das Risiko der Belastungssteigerungen in der Regel nicht übernehmen wol-
len. Folgerichtig hat sich auf dem deutschen Mietwohnungsmarkt ein System 
durchgesetzt, in dem regelmäßig Vorauszahlungen für die zu erwartenden Be-
triebskosten verlangt und später auf der Grundlage der tatsächlich entstande-
nen Kosten abgerechnet werden. Damit wird das Risiko von Kostensteigerungen 
und Mehrbelastungen auf die Mieter abgewälzt. Diese rechtliche Möglichkeit 
wird regelmäßig von den Vermietern genutzt.

b) Anteil der Betriebskosten an der Wohnkostenbelastung – soziales Element
1026

Die Wohnkostenbelastung der privaten Haushalte setzt sich zusammen aus der 
Grundmiete, den Betriebskosten und den in aller Regel separat mit dem Ver-
sorgungsunternehmen abzurechnenden Stromkosten. Wissenschaftlich exaktes 
Datenmaterial zur Wohnkostenbelastung steht in Deutschland nicht zur Verfü-
gung. Die Vielzahl von Einzelinformationen, die von verschiedenen Akteuren 
auf dem Wohnungsmarkt verbreitet werden, lässt aber die Bezifferung belastba-
rer Zahlen zu.10
1027

Die durchschnittliche Wohnkostenbelastung ist in Deutschland auf bis 36 % an-
gewachsen. Damit müssen die Mieter mehr als ein Drittel ihres Nettoeinkom-
mens für die beheizte Wohnung zahlen. Auch die stark gestiegenen Grundmie-

10  Den nachfolgenden Berechnungen liegen insbesondere folgende Quellennachweise zu-
grunde: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des Deutschen Mieterbundes; Bundes-
verband deutscher Wohnungsunternehmen; Presseinformationen des Verbandes Ber-
lin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V. (BBU).
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ten in vielen Ballungsgebieten haben von den Mieter zu tragenden Kosten 
weiter erhöht. Einzelne Haushaltsgruppen, vor allem Haushalte von Alleinerzie-
henden und Arbeitslosen, ältere Single-Haushalte und Haushalte mit Wohn-
geldbezug, erreichen Mietbelastungsquoten über 40 % und mehr.

Die Belastung mit Betriebskosten macht im Durchschnitt etwa ein Drittel der 
gesamten Wohnkostenbelastung aus. Die Betriebskosten belaufen sich in 
Deutschland im Durchschnitt auf mehr als zwei Euro pro Quadratmeter und 
Monat.11 Jede Erhöhung der Betriebskosten verringert den Spielraum für pri-
vate Konsumausgaben. Die Höhe der Betriebskosten hat deshalb eine herausge-
hobene soziale Bedeutung. Sie bestimmt ganz wesentlich den Lebensstandard 
der Menschen in einer Gesellschaft, in der ca. 60 % der 82 Millionen in Deutsch-
land lebenden Menschen zur Miete wohnen.

c) Wirtschaftliche Bedeutung – makroökonomische Ebene
1028

Bedeutender Wirtschaftsfaktor: Das Gesamtvolumen der Betriebskosten auf den 
deutschen Mietwohnungsmärkten dürfte sich auf mehr als 46 Milliarden Euro 
jährlich belaufen.12 Empfänger dieser Geldströme sind zunächst die Kommu-
nen, die über die Betriebskosten für das Wohnen wesentliche öffentliche Dienst-
leistungen finanzieren, insbesondere die Müllbeseitigung und Müllverwertung, 
die Belieferung mit Frischwasser, die Abwasserreinigung.

1029

Ein wesentlicher Kostenanteil geht zurück auf die Energiewirtschaft im weite-
ren Sinne, nämlich auf die Unternehmen, die mit Öl, Gas und Strom handeln, 
sowie auf die Lieferfirmen und Abrechnungsunternehmen. Die Energiepreise 
ziehen einen ständig wachsenden Anteil der Wohnkaufkraft auf sich.

Handwerk und Gewerbe profitieren über die Wartungsverträge, z. B. für Fahr-
stühle, Heizungsanlagen u.Ä. Zum Teil fließen die Betriebskosten auch in un-
mittelbare Lohnleistungen, z. B. für Hausmeister-, Reinigungs- und Winter-
dienste, die Gartenpflege. Zu nennen sind außerdem die Messdienstunternehmen, 
die verbrauchsabhängige Abrechnungen erstellen, sowie die Versicherungswirt-
schaft.

1030

Die makroökonomische Bedeutung der Betriebskosten des Wohnens erschließt 
sich damit in doppelter Weise: Zum einen handelt es sich um eine bedeutende 
Position im Wirtschaftskreislauf insgesamt. Zum zweiten ist aber auch darauf 
hinzuweisen, dass die für die Betriebskosten des Wohnens aufgewendeten Gel-
der nicht für andere Zwecke zur Verfügung stehen und damit insbesondere 
nicht den engeren Bereich konsumtiver Ausgaben stärken.

1031

11  Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes, siehe Rdnr. 1061 ff.
12  Gesicherte Zahlen liegen nicht vor. Die Schätzung beruht auf den Annahmen, dass es in 

Deutschland etwa 21 Millionen Mietwohnungen gibt. Die Durchschnittsgröße beläuft 
sich auf 66 m2. Pro Quadratmeter und Monat entstehen durchschnittlich Betriebskosten 
von 2,20 € unter Berücksichtigung des Umstandes, dass nicht in allen Mietverhältnissen 
sämtliche Betriebskosten umgelegt werden.
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Aus der Sicht der anbietenden Wohnungswirtschaft sind Betriebskosten zwar bei 
formaler Betrachtung durchlaufende Posten, sie begrenzen aber auf der ande-
ren Seite die Belastbarkeit der Mieterhaushalte mit Grundmieten. In dem Maße, 
wie Lohnkosten in die Betriebskosten des Wohnens fließen, stehen Spielräume 
für eine Erhöhung der Grundmiete nicht oder nicht mehr unbegrenzt zur Verfü-
gung. Stagnierende oder zurückgehende Grundmieten schwächen die Investiti-
onskraft privater Vermieter und der Wohnungsunternehmen. Sie wirken sich 
negativ auf die Bauwirtschaft und damit auf die Beschäftigung aus.

Diese makroökonomischen Zusammenhänge sind der Grund dafür, dass die 
Entwicklung der Betriebskosten im gesamtgesellschaftlichen Interesse liegt.

d) Anreize zur Ressourcenschonung – ökologische Ebene
1032

Es liegt im öffentlichen Interesse, mit den natürlichen Ressourcen schonend 
umzugehen. Etwa ein Drittel des gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland geht 
von den privaten Haushalten aus. Damit tritt eine erhebliche Klimabelastung 
auf.

Das Gebäudeenergiegesetz soll dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern wie Erdöl, Erdgas oder Kohle zu verringern. Es schreibt eine 
Nutzung von Erneuerbaren Energien bei der Wärmeerzeugung vor. Seit 2009 
müssen Neubauten teilweise mit diesen Energiequellen beheizt werden. Wün-
schenswert wären – im Rahmen eines wirtschaftlich angemessenen Ausmaßes – 
größere Anreize und auch weitergehende gesetzliche Vorgaben für den Woh-
nungsbestand.
1033

Anreize zur Energieeinsparung: Zum Schutz der Umwelt sollen über Betriebs-
kostenregelungen deshalb Verhaltensweisen belohnt werden, die die Belastung 
einschränken oder den Verbrauch von Ressourcen begrenzen. Dies ist der Grund 
dafür, dass in vielen Bereichen der Bewirtschaftung von Mietwohnungsraum die 
Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch oder Verursachung hervorgehoben 
wird. Dadurch wird verantwortlich-sparsamer Ressourceneinsatz mit wirtschaft-
lichen Vorteilen verknüpft.
1034

Die Heiz- und Warmwasserkosten sind grundsätzlich verbrauchsabhängig abzu-
rechnen. Damit wird ein wirtschaftlicher Anreiz für ein energiesparendes Ver-
halten gegeben. Angestrebt werden verbrauchsabhängige Abrechnungen auch 
im Bereich von Kaltwasser, Abwasser und Müllentsorgung. Das hohe öffentliche 
Interesse daran wird vor allem dadurch deutlich, dass der Gesetzgeber in der 
Heizkostenverordnung und in einzelnen Vorschriften des BGB die Abrechnung 
nach tatsächlichem Verbrauch oder tatsächlicher Verursachung der Vertragsfrei-
heit vorzieht und dem Vermieter das Recht einräumt, bestehende Verträge im 
Interesse der Ressourcenschonung einseitig zu ändern.13

13  Vgl. hierzu Rdnr. 2355 ff.
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e) Investor-Nutzer-Dilemma? – Sicht des Vermieters
1035

Aus Sicht der Vermieter wird regelmäßig dargelegt, dass Investitionen, die der 
Verringerung von Betriebskosten dienen, für den Investor zwar Kosten verursa-
chen, er aber nicht im gleichen Umfang einen Nutzen davon hat. Ein einfaches 
Beispiel: Baut der Vermieter eine neue Heizung ein, kommt der Mieter in den 
Genuss der Energieeinsparung, die Investitionskosten hat aber der Vermieter zu 
tragen. Die im Gesetz vorgesehene Modernisierungsmieterhöhung mit 8 % der 
umlagefähigen Aufwendungen kompensiert dieses Dilemma nur zum Teil. Die 
Erhöhungsmöglichkeit der Grundmiete ist häufig kein wirtschaftliches Äquiva-
lent für die Investitionen des Vermieters.

Auch der Vermieter hat einen Nutzen: Die Sichtweise um das angebliche In-
vestor-Nutzer-Dilemma lässt außer Acht, dass die Investitionen auch der nach-
haltigen Verbesserung des Objekts und seiner Bestandserhaltung dienen. Zu-
dem werden bei einem sog. Mietermarkt für ein Wohnungsangebot mit 
geringeren Betriebskosten die Wettbewerbschancen deutlich verbessert. Der Ver-
mieter hat deshalb regelmäßig ein eigenes Interesse daran, die Betriebskosten 
möglichst gering zu halten.14

3. Strategien zur Senkung der Betriebskosten

a) Interessen des Mieters
1036

Aufschluss über die Kostenbelastung: Das Interesse des Mieters an der Sen-
kung von Betriebskosten ist einfach zu definieren: Dem Mieter kommt alles zu-
gute, was die Wohnkostenbelastung insgesamt reduziert. Dabei ist sein unmit-
telbarer Einfluss auf die Höhe der Betriebskosten im Wesentlichen auf zwei 
Bereiche beschränkt: Zum einen kann er bei der Anmietung der Wohnung seine 
Auswahlentscheidung auch nach dem Kriterium der Betriebskostenbelastung 
treffen. Dies setzt aber voraus, dass ihm hierzu aufschlussreiche Informationen 
zur Verfügung gestellt werden.15

1037

Mieterbeitrag zur Einsparung: Zum zweiten kann er durch sein Verhalten teil-
weise eine Steuerung der Betriebskosten erreichen. Dies gilt namentlich im Be-
reich der Beheizung der Wohnung, des Verbrauchs von Warmwasser, des Um-
gangs mit dem Strom in der Wohnung und in den allgemein genutzten Flächen. 
Darüber hinaus ist es dem Mieter unbenommen, Vereinbarungen mit dem Ver-
mieter zu treffen und Eigenleistungen des Mieters an die Stelle kostenträchtiger 
Fremdleistungen zu setzen. Dies ist grundsätzlich möglich im Bereich der Gar-
tenpflege, der Reinigung allgemeiner Flächen des Hauses sowie der Hausmeis-
terdienste.

1038

14  Vgl. dazu Rdnr. 1039 ff.
15  Vgl. hierzu Rdnr. 1052 ff.
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Die Einbeziehung des Mieters in die Bewirtschaftung des Objekts hat nicht nur 
Kostenreduzierungseffekte. Sie bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Iden-
tifizierung des Mieters mit seiner Wohnung, dem Haus insgesamt und dem 
Wohnumfeld zu erhöhen und dadurch zur Steigerung der Wohnqualität beizu-
tragen. In der Praxis sind die hiervon ausgehenden Optimierungschancen zu 
wenig genutzt worden.

b) Interessen des Vermieters
1039

Aus Sichtweise des Vermieters sind die Betriebskosten reine Durchlaufposten. 
Da sie ohnehin an die Mieter durchgereicht werden, hat der Vermieter kein 
originäres wirtschaftliches Interesse an einer sparsamen Bewirtschaftung. Teure 
Betriebskosten schränken jedoch die Spielräume für Erhöhungen der Grund-
miete ein. Sie belasten im Übrigen wirtschaftlich ausschließlich den Mieter. Die 
Anreize für eine sparsame Bewirtschaftung des Mietobjekts haben also nur in-
soweit einen mittelbaren Einfluss, als dadurch einerseits die Vermietbarkeit der 
Wohnung im Wettbewerb mit anderen Vermietern verbessert, andererseits der 
Spielraum für Grundmietenerhöhungen erweitert werden.

Fehlender Sparanreiz: Die grundsätzliche Möglichkeit, die Betriebskosten an 
den Mieter „durchzureichen“, hat in der Vergangenheit häufig den Weg für 
sinnvolle Maßnahmen versperrt. Preisvergleiche unter Nutzung des Wettbe-
werbs, z. B. im Bereich der Versicherungskosten, der Hausmeisterdienste, der 
Pflege von Außenanlagen und beim Abschluss von Wartungsverträgen sowie an-
dere Strategien zur Begrenzung der Betriebskosten setzen sich erst langsam auf 
dem Markt durch, auch als Folge eines zunehmenden Werbens um den Kunden 
Mieter. Bei großen privaten Wohnungsunternehmen gibt es eine immer mehr 
zunehmende Tendenz, die Aufträge an konzerneigene Unternehmen zu verge-
ben, um auf diese Weise zusätzlichen Gewinn auf Kosten der Mieter zu erwirt-
schaften.
1040

Divergenz zwischen Auftragsgeber und Zahlungspflichtigem: In den allermeis-
ten Bereichen, die die Höhe der Betriebskosten bestimmen, insbesondere bei 
nahezu allen öffentlich-rechtlichen Abgabenbescheiden, ist der Vermieter Adres-
sat der Forderungen, der Mieter aber zahlungspflichtig. Es bleibt dem Vermieter 
vorbehalten, sich gegenüber dem Anspruchsteller rechtlich zur Wehr zu setzen. 
Der zahlungspflichtige Mieter hat keine rechtlichen Möglichkeiten, derartige 
Bescheide zu überprüfen und rechtlich anzugreifen. Der Vermieter aber hat an-
gesichts der ungekürzten Weitergabe solcher Kosten nur ein begrenztes Inter-
esse an einer vertiefenden Überprüfung.
1041

Hohes Streitpotenzial: Die Erhebung und Abrechnung von Betriebskosten ent-
halten unter allen möglichen Konfliktfällen das größte Streitpotenzial bei der 
Abwicklung von Mietverhältnissen. Auseinandersetzungen über Grund und 
Höhe im Rahmen der Umlage von Betriebskosten auf die Mieter machen mit 
Abstand den größten Anteil der Streitigkeiten zwischen Vermietern und Mietern 
aus. Nach den vom Deutschen Mieterbund veröffentlichten Statistiken ging es 
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bei den insgesamt durchgeführten 1,1 Millionen Rechtsberatungen in über ei-
nem Drittel aller Fälle um Betriebskosten. Auch Mietrechtsprozesse bezogen 
sich zu fast 20 % auf diesen Bereich.16 Dadurch werden die Mietverhältnisse 
unnötig belastet, die Gerichte in erheblicher Weise in Anspruch genommen. In-
teresse des Vermieters muss es sein, Belastungen des Mietverhältnisses durch 
derartige Streitigkeiten und auch unnötigen Verwaltungsaufwand bei der Durch-
setzung von Betriebskostenansprüchen zu vermeiden.

c) Vielfalt der beeinflussender Faktoren
1042

Gesetzliche Vorgaben: Die Höhe der Betriebskosten hängt von einer Vielzahl 
von Faktoren ab. Sie beginnen mit Standards, die durch EU-Recht, Bundes- 
oder Landesgesetze oder durch kommunale Satzungen festgeschrieben werden. 
Die Beeinflussung setzt sich fort über verwaltungsrechtliche Regelungen aus 
dem Bauordnungs- und Baunutzungsrecht, z. B. zur Sicherstellung von Brand-
schutz und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (Beispiel: Winter-
dienst). Die baulichen und technischen Bedingungen in der vermieteten Woh-
nung und im Haus insgesamt prägen wesentlich die Höhe der Betriebskosten, 
z. B. die Dämmung der Außenwände und des Dachs, die Heiztechnik, die Was-
ser- und Heizungsrohre, die Ausstattung mit einem Fahrstuhl u. Ä. Planerische 
Vorgaben, die beispielsweise den Umfang der zu pflegenden Freiflächen bestim-
men oder die Verpflichtung zur Errichtung und zum Betrieb von Spielflächen, 
haben ebenfalls Einfluss auf die Kostenbelastung.

1043

Einfluss des Vermieters: Der Vermieter nimmt mit seinem Verwaltungshandeln 
ganz wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Betriebskosten. Er kann Preisver-
gleiche anstellen und die Vorteile eines regen Wettbewerbs nutzen oder die Auf-
gaben zu überhöhten Preisen an ein Tochterunternehmen delegieren. Er kann 
Energie zur richtigen (preisgünstigen) Zeit einkaufen oder zu einer ungünsti-
gen Zeit. Er kann bei der Allgemeinreinigung, dem Winterdienst oder den 
Hausmeisterleistungen auf Eigeninitiativen der Mieter setzen oder durchge-
hend Fremdleistungen einkaufen. Er kann undichte Fenster sofort oder später 
reparieren und damit den Energieverbrauch beeinflussen.

1044

Einfluss des Mieters: Über die Höhe der Betriebskosten entscheidet auch ganz 
wesentlich das Verhalten der Mieter. Das gilt sowohl für den Energieverbrauch 
als auch für den schonenden Umgang mit dem Mietobjekt insgesamt und die 
pflegliche Behandlung der allgemein genutzten Flächen. Funktionierende 
Nachbarschaften, eigenverantwortliches Denken und Handeln und Selbstinitia-
tive der Mieter können wesentlich zur Senkung der Betriebskosten beitragen. 
Auf der anderen Seite werden die Betriebskosten erhöht, wenn aufseiten der 
Vermieter Desinteresse an dem Mietobjekt besteht und Motivationen für einen 
pfleglichen Umgang nicht geschaffen werden.

1045

16  Beratungs- und Prozessstatistik des Deutschen Mieterbundes für 2017, veröffentlicht in 
der MieterZeitung 1/2019.
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Kommunale Gebühren: Die Höhe der Betriebskosten wird ganz wesentlich be-
stimmt von den Gebühren, die die Kommunen erheben. Dabei sind unter-
schiedliche Berechnungsmethoden anwendbar. Sie unterscheiden sich darin, 
dass Abschreibungen und Zinsen auf der Basis der nominalen Anschaffungs- 
und Herstellungswerte oder dass sowohl Abschreibungen als auch Zinsen vom 
Wiederbeschaffungszeitwert berechnet oder dass die Abschreibungen vom Wie-
derbeschaffungszeitwert und die Zinsen vom Anschaffungs- oder Herstellungs-
wert berechnet werden. Ein Unterschied in der Gebührenberechnung ergibt 
sich auch daraus, dass das sog. Abzugskapital mindernd berücksichtigt wird, in 
anderen Kommunen dagegen nicht. Abzugskapital meint Baukostenzuschüsse, 
Anschlussbeiträge und Zuweisungen von Bund und Ländern an die Kommu-
nen. Wird dieses Kapital von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abge-
zogen, verringert sich die Kalkulationsbasis für die Zinsen und die Abschrei-
bungen.
1046

Bei der Festsetzung und Umsetzung vor allem der Umweltstandards sind die 
Kommunen an die gesetzten Standards gebunden, die durch europäisches und 
deutsches Recht vorgegeben werden. Umwelt- und Klimaschutz haben Ihren 
Preis. Es kann sie aber nicht um jeden Preis geben. Insbesondere sind auch die 
Umsetzungszeiträume für die ökologischen Ziele zu überdenken. Dies gilt vor 
allem für die Verringerung des CO2-Ausstoßes, aber auch z. B. für die Restlauf-
zeiten von Mülldeponien und die Zielvorgaben der Abwasserreinigung.
1047

Die Vielfalt der Beeinflussungsfaktoren führt dazu, dass sich die Beteiligten ge-
genseitig die Verantwortung für die Höhe der Betriebskosten zuweisen. Vermie-
ter verweisen auf die Mieter und umgekehrt, beide Gruppen auf die Kommu-
nen, diese wiederum auf die Vorgaben durch europäisches und deutsches Recht. 
Bis heute ist es nicht gelungen, gemeinsame Strategien zur Begrenzung der 
Betriebskosten zu entwickeln.
1048

Auf der anderen Seite haben die zunehmenden Wettbewerbsverhältnisse auf 
dem Vermietungsmarkt dazu geführt, dass die Anstrengungen zur Reduzierung 
von Betriebskosten deutlich verstärkt worden sind. Vor allem die anbietende 
Wohnungswirtschaft hat längst erkannt, dass hohe Betriebskosten Vermietungs-
hindernisse sind und im Wettbewerb mit anderen Wohnungsvermietern Nach-
teile zur Folge haben.

d) Einflussfaktoren auf Vermieterseite
1049

Zwar waren die kommunalen Gebühren in der Vergangenheit wesentlicher 
Preistreiber, die Höhe der Betriebskosten wird aber auch durch den Vermieter 
wesentlich beeinflusst. Die Steuerungsmöglichkeiten beginnen bereits in der 
Phase der Investitionsplanung: Eine vorausschauende Bauplanung für den 
Wohnungsneubau sollte den Gesichtspunkt der späteren Betriebskosten ver-
stärkt ins Auge fassen. Planungsbemühungen müssen sich z. B. richten auf pfle-
geleichte Gemeinschaftsflächen, auf eine sinnvolle Nutzung des Regenwassers, 
auf eine Ausdünnung von Service- und Wartungsverträgen und auf eine Opti-
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mierung der technischen Ausstattung unter dem Gesichtspunkt späterer kosten-
günstiger Bewirtschaftung.

1050

In der Betriebsphase müssen von Vermieterseite vor allem die Marktchancen 
genutzt werden. Dies setzt voraus, dass Preisvergleiche angestellt und Preisun-
terschiede konsequent genutzt werden. Dies gilt für Positionen wie Energiebe-
zug, Versicherung,17 Hausreinigung, Gartenpflege und Wartungsverträge.

e) Kommunale Gebühren
1051

Die vom Deutschen Verband eingesetzte Kommission „Strategien zur Senkung 
der Wohnnebenkosten“18 hat zu den kommunalen Gebühren folgende Vorschläge 
unterbreitet:

– Soweit möglich und mit vertretbaren Kosten durchführbar, sollen kommunale 
Leistungen durch Gebühren und nicht durch Steuern finanziert werden.

– Gebühren sind so zu kalkulieren, dass die Bürger nicht mehr als die Kosten 
der Leistung tragen und dass umgekehrt die Kommune den Nutzern die vol-
len Kosten anlastet.

– Als Kapitalkosten sind in den Gebühren die realen Abschreibungen, d. h. die 
jährliche wirtschaftliche Wertminderung, anzusetzen.

– Abschreibungsgrundlage ist der mit der allgemeinen Inflationsrate oder, so-
weit verfügbar, mit der speziellen Preisänderungsrate des Anlagegutes fortge-
schriebene Anschaffungswert (realer Anschaffungswert bzw. Wiederbeschaf-
fungswert).

– Als Zinsen dürfen in den Gebühren nur die realen Zinsen angesetzt werden, 
da die Inflationsrate bereits in den Abschreibungen vom inflationierten An-
schaffungswert berücksichtigt wird.

– Auch im Falle einer vollständigen Fremdfinanzierung ist der Kapitaldienst 
(die Annuität) kein zuverlässiges Maß für die Kapitalkosten, weil die Kosten 
schon bei mäßiger Inflation am Anfang zu hoch und später zu niedrig ausge-
wiesen würden.

– Zuschüsse und (einmalige) Beiträge sind als Abzugskapital zu behandeln, 
d. h. sie verringern die Kapitalkosten und dürfen nicht noch einmal in den 
Gebühren geltend gemacht werden.

– Ein wichtiges Prinzip in der Gebührenkalkulation ist die Bestreitbarkeit, d. h., 
private Anbieter müssen die Möglichkeit haben, unter gleichen Bedingungen 
anzutreten. Daraus folgt u. a., dass staatliche Zuschüsse nicht nur der Kom-
mune, sondern auch privaten Anbietern zugänglich sein müssen.

– In der Gebühr dürfen nur die Kosten für die tatsächlich genutzte Anlage zum 
jeweiligen Marktwert, nicht aber die Kosten der Wiederbeschaffung bei einer 

17  Siehe dazu Rdnr. 4338.
18  Bericht der Kommission des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und 

Raumordnung, 36 f.
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möglicherweise veränderten Anlage berücksichtigt werden. Es geht nicht da-
rum, Kapital für eine Wiederbeschaffung anzusammeln. Mit der Wiederbe-
schaffung beginnt eine Neuberechnung auf der Grundlage der Kosten und 
Lebensdauer der neuen Anlagen.

– Eine Nachkalkulation der Gebühr wird erforderlich, wenn sich die unterstell-
ten Bedingungen bezüglich der Nutzungsdauer, der Zinsen, der Preissteige-
rung usw. ändern.

– Grobe Fehleinschätzungen, veränderte Standards oder politische Vorgaben 
können zu extremen Änderungen der Gebühren führen. Unzumutbare Belas-
tungen können insbesondere auftreten, wenn Kosten, die bereits vor einer 
solchen Änderung entstanden waren, nachträglich berechnet werden. In sol-
chen Fällen kann es notwendig sein, die Verluste zumindest teilweise über 
das Steuersystem zu finanzieren.

f) Transparenz als Voraussetzung für Vergleichbarkeit
1052

Keine ausreichende Beschreibung der Gebäudeeigenschaften: In der Wirt-
schaft hat sich bei nahezu allen angebotenen Waren eine Praxis entwickelt, die 
ein hohes Maß an Transparenz über Produkteigenschaften vermittelt. Selbst re-
lativ niedrigpreisige Produkte, wie Haushaltsgeräte und Telekommunikations-
waren, werden mit umfassenden Bedienungsanleitungen und Qualitätsbeschrei-
bungen versehen. Für das besonders langlebige und wertvolle Wirtschaftsgut 
„Immobilie“ gibt es derartige Standards nur in unzureichendem Maße.

Die fehlende Transparenz im Bereich des Gebäude- und Wohnungsmarktes ist 
nicht nur ein Hindernis für sinnvolle Investitionen und Modernisierungen. Sie 
ist auch ein Hemmnis für Verbraucher. Mit der Anmietung einer Wohnung oder 
dem Kauf einer Immobilie trifft der Verbraucher eine langfristige Entscheidung, 
die durchschnittlich mehr als ein Viertel seines verfügbaren Einkommens dau-
erhaft bindet.
1053

Transparenz über die Energieeffizienz von Gebäuden, über die technische Aus-
stattung und über rechtliche Eigenschaften würde den Wettbewerb auf dem Im-
mobilienmarkt deutlich beleben. Verkäufer, Käufer, Mieter, Vermieter oder Päch-
ter könnten ihre Vertragsentscheidung von den relevanten, insbesondere auch 
energetischen, Daten abhängig machen. Böse Überraschungen, wie umfangrei-
che Investitionen in die Modernisierung oder überhöhte Nachzahlungen von Be-
triebskosten aufgrund zu niedrig angesetzter Vorauszahlungen, könnten weitge-
hend ausgeschlossen werden. Verbraucherfreundlichkeit heißt Vergleichbarkeit. 
Vergleichbarkeit setzt ihrerseits Transparenz voraus. Es sind deshalb alle Instru-
mente zu fördern und zu vertiefen, die die Transparenz von Immobilien erhöhen.

g) Benchmarks
1054

Betriebskosten-Benchmarking verbessert die Transparenz, ermöglicht die Ver-
gleichbarkeit von Immobilien und die Überprüfbarkeit von Wohnnebenkosten. 
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